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Aus der Studienordnung
§ 19 Verschiebung der Prüfung
Die Verschiebung eines festgelegten Prüfungstermins ist nur bei Vorliegen zwingender Gründe, insbesondere bei
Krankheit unter Vorlage eines ärztlichen Attestes, möglich. In Zweifelsfällen kann die Fakultät eine 
vertrauensärztliche Prüfung verlangen.

§ 24 Wiederholung
Die Teilprüfungen der modulübergreifenden Prüfung können je einmal wiederholt werden. Beim wiederholten
Nichtbestehen einer Teilprüfung erfolgt der Ausschluss vom Studiengang.

§ 25 Organisation und Durchführung der berufspraktischen Prüfung
2 Prüfende Person ist eine Fachdidaktikerin oder ein Fachdidaktiker des entsprechenden Faches. Diese führt im
Anschluss an die Prüfungslektion ein maximal viertelstündiges Kolloquium durch. Prüfungslektion und Kolloquium
werden zusammen mit einer Note bewertet.
3 Als zweite prüfende Person fungiert eine Fachvertreterin oder ein Fachvertreter der Universität oder eine
andere, vom IfE benannte Person.
4 Als dritte prüfende Person bestimmt das IfE in Absprache mit der Schulleitung eine Maturitätsschullehrerin oder
einen Maturitätsschullehrer als Prüfungsleiterin oder Prüfungsleiter.

§ 28 Durchführung der Prüfung in Erziehungswissenschaft und in Fachdidaktik
1 Die Prüfung in Erziehungswissenschaft wird von einer Professorin oder einem Professor des IfE durchgeführt;
eine zweite, vom IfE benannte Person ist als Besitzerin oder Beisitzer anwesend.
2 Die Prüfung in Fachdidaktik wird von einer Dozentin oder einem Dozenten für Fachdidaktik durchgeführt; eine
zweite, vom IfE benannte Person als als Beisitzerin oder Beisitzer anwesend.
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